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AACHEN, DEN 01.08.2025	 NR. 20

STÄDTEREGION A ACHEN
Bekanntmachung

Allgemeinverfügung zur Beschränkung der Wasser-
entnahme aus oberirdischen, sonstigen Gewässern 
auf dem Gebiet der StädteRegion Aachen

Die StädteRegion Aachen erlässt als zuständige Untere 
Wasserbehörde für das Gebiet der StädteRegion Aachen, 
ausgenommen hiervon das Hauptgewässer Rur sowie das 
Stadtgebiet Aachen, auf der Grundlage des § 100 Abs. 1 S. 
1, 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in Verbindung mit § 93 
Abs. 1 S. 1 Nr. 1 Landeswassergesetz NRW (LWG NRW) in 
Verbindung mit §§ 25, 26 WHG, §§ 20, 21 LWG NRW in Ver-
bindung mit § 35 S. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW 
(VwVfG NRW), jeweils in der derzeit gültigen Fassung,  die 
folgende

Allgemeinverfügung:

I.	 Der erlaubnisfreie Gemeingebrauch wird wie folgt 
beschränkt: Die Entnahme von Wasser aus oberirdi-
schen Gewässern mittels fahrbarer Behältnisse wird 
untersagt.

II.	 Der erlaubnisfreie Eigentümer- und Anlieger-
gebrauch wird wie folgt beschränkt: Die Ent-
nahme von Wasser mittels mechanischen oder 
elektrischen Pump- und/oder Saugvorrichtun-
gen oder fahrbaren Behältnissen wird untersagt. 
Ausgenommen sind das Tränken von Vieh und das 
Schöpfen mit Handgefäßen.

III.	 Die sofortige Vollziehung der unter I und II dieser All-
gemeinverfügung getroffenen Regelungen wird 
angeordnet.

IV.	 Diese Allgemeinverfügung wird gemäß § 41 
Abs. 3 und Abs. 4 VwVfG NRW öffentlich be-
kannt gemacht und gilt am auf die Bekannt-
machung folgenden Tag als bekanntgegeben.  
Die Allgemeinverfügung tritt mit Ablauf des  30.09.2025 
außer Kraft. 

Davon unberührt bleibt die Möglichkeit der Aufhebung 
oder Änderung dieser Verfügung vor dem 30.09.2025.

Hinweise:
Entnahmen aufgrund einer bestehenden Erlaubnis oder 
Bewilligung werden durch diese Allgemeinverfügung 
nicht eingeschränkt. Etwaige, in der Erlaubnis oder Bewilli-
gung festgehaltenen Nebenbestimmungen zur Beschrän-
kung von Wasserentnahmen sind zu beachten.

Die Einhaltung der Untersagung der Wasserentnahme 
wird überwacht. Auf die Bußgeldvorschrift des § 103 Abs. 
1 Nr. 1 WHG wird hingewiesen. Eine Zuwiderhandlung ge-
gen diese Allgemeinverfügung kann mit einer Geldbuße 
bis zu 50.000 EUR geahndet werden.

1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinverfügung gilt für alle oberirdischen, sons-
tigen Gewässer im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 3 LWG NRW 
auf dem Gebiet der StädteRegion Aachen ausgenommen 
hiervon ist das Hauptgewässer Rur sowie das Stadtgebiet 
Aachen.

2. Begründung:

Zu den Ziffern I und II 
Aufgrund der anhaltenden Trockenheit führen die oberir-
dischen Fließgewässer auf dem Gebiet der StädteRegion 
Aachen bereits jetzt sehr wenig Wasser. Mit der Niedrig-
wassersituation sind negative Auswirkungen insbesonde-
re auf den Wasserhaushalt und die Eigenschaften des Was-
sers der oberirdischen Fließgewässer verbunden. Deshalb 
ist es erforderlich, diese Fließgewässer vor weiteren Beein-
trächtigungen zu schützen. Nach § 100 Abs. 1 S. 1 WHG ist 
es Aufgabe der Gewässeraufsicht, die Gewässer zu über-
wachen. Gemäß § 100 Abs. 1 S. 2 WHG ordnet die zuständi-
ge Behörde nach pflichtgemäßem Ermessen Maßnahmen 
an, die im Einzelfall notwendig sind, um Beeinträchtigun-
gen des Wasserhaushalts zu vermeiden oder zu beseitigen. 
Gemäß §§ 20, 21 LWG NRW kann die zuständige Behörde 
die Ausübung des Gemeingebrauchs sowie des Eigentü-
mer- und Anliegergebrauchs regeln, beschränken oder 
verbieten, um zu verhindern, dass schädliche Gewässer-
veränderungen zu besorgen sind oder die Leistungsfähig-
keit des Naturhaushalts erheblich oder nachhaltig beein-
trächtigt wird. 

Zuständige Behörde ist gemäß §§ 93, 114 Abs. 3 LWG NRW 
die StädteRegion Aachen als Untere Wasserbehörde. 

Die Voraussetzungen für ein Einschreiten sind gegeben, 
weil das Erfordernis einer Vermeidung oder Beseitigung 
einer Beeinträchtigung des Wasserhaushalts besteht. Auf-
grund der fehlenden Niederschläge und der anhaltenden 
Trockenheit haben sich in den oberirdischen Fließgewäs-
sern auf dem Gebiet der StädteRegion Aachen sehr niedri-
ge Pegelstände eingestellt. Eine Änderung dieser Situation 
ist nach der derzeitigen Wetterprognose nicht absehbar. 
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Die niedrigen Wasserstände haben negative Auswirkun-
gen auf den Wasserhaushalt und die Eigenschaften des 
Wassers der oberirdischen Fließgewässer. Aufgrund der 
Niedrigwasserstände besteht die Gefahr, dass die Gewäs-
serbiozönose sowie der allgemeine chemische und ökolo-
gische Zustand der Gewässer nachhaltig gestört werden. 
Die auf dem Gebiet der StädteRegion Aachen vielfältig 
praktizierte Entnahme von Wasser aus Fließgewässern mit-
tels fahrbarer Behältnisse, Pump-/ Saugvorrichtungen ver-
stärkt diese Gefahr erheblich. Dieses gilt selbst dann, wenn 
an einzelnen Entnahmestellen noch eine ausreichende 
Wasserführung beobachtbar sein sollte. 

Deshalb ist es erforderlich, die in Ziffer I und Ziffer II ge-
nannten Wasserentnahmen, die den Wasserstand und den 
Abfluss der Fließgewässer weiter verringern können, zu 
untersagen. Rechtsfolge des § 100 Abs. 1 S. 2 WHG ist die 
Befugnis der zuständigen Behörde, nach pflichtgemäßem 
Ermessen diejenigen Maßnahmen zu ergreifen, die zur Ab-
wehr der Gefahr erforderlich sind. Auch gemäß §§ 20, 21 
LWG ist die zuständige Behörde befugt, nach pflichtgemä-
ßem Ermessen einzuschreiten. Ist die Behörde ermächtigt, 
nach ihrem Ermessen zu handeln, hat sie ihr Ermessen ent-
sprechend dem Zweck der Ermächtigung auszuüben und 
die gesetzlichen Grenzen des Ermessens einzuhalten (§ 40 
VwVfG NRW). 

Zweck der Ermächtigungen ist insbesondere der Schutz 
des Wasserhaushalts. Es soll sichergestellt werden, dass die 
Gewässer nach Menge und Güte dem Wohl der Allgemein-
heit und im Einklang mit ihm auch dem Nutzen einzelner 
dienen und dass vermeidbare Beeinträchtigungen ihrer 
ökologischen Funktionen unterbleiben. 

Das Verbot der Entnahme von Wasser aus oberirdischen 
Fließgewässern mittels fahrbarer Behältnisse bzw. elektri-
scher oder motorbetriebener Pumpen oder Saugvorrich-
tungen ist geeignet, eine durch solche Entnahmen be-
dingte zusätzliche Verringerung der Wasserführung der 
oberirdischen Fließgewässer zu verhindern. Es dient insbe-
sondere dem Schutz der Tier- und Pflanzenwelt in den Ge-
wässern sowie der notwendigen natürlichen Selbstreini-
gung der Gewässer. Damit ist dieses Verbot geeignet, den 
Wasserhaushalt zu schützen. 

Das Verbot ist erforderlich, denn nur so kann eine fortge-
setzte Verringerung der Wasserführung durch die in Zif-
fer I und II genannte Entnahmen von Wasser verhindert 
werden. 

Zudem ist das Verbot in Ziffer I und II bei einer Abwägung 
der betroffenen Interessen angemessen, um die Lebens-
grundlage Wasser, gewässerökologische Belange und das 
Wohl der Allgemeinheit einschließlich der Rechte von Was-
serrechtsinhabern zu schützen und zu erhalten. 

Das unter § 19 LWG NRW als Gemeingebrauch eingestuf-
te Entnehmen von Wasser mit Handgefäßen bleibt zum 
Schutz insbesondere der Interessen der Eigentümer und 
Anlieger der an die Fließgewässer grenzenden Grundstü-
cke von der Allgemeinverfügung unberührt. Es ist rechtlich 
weiterhin zulässig. Das Schöpfen mit Handgefäßen sollte 

allerdings mit höchster Zurückhaltung erfolgen. Das Ge-
wässer und die Ufer sowie die Tier- und Pflanzenwelt dür-
fen dadurch nicht beeinträchtigt werden. 

Zu Ziffer III
Die sofortige Vollziehung der Regelungen in den Ziffern I 
und II dieser Allgemeinverfügung wird gemäß § 80 Abs. 2 
Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung angeordnet, da es 
nicht vertretbar ist, dass durch die Einlegung von Rechts-
mitteln Wasserentnahmen fortgesetzt werden können 
und dadurch die Gewässersituation weiter verschlechtert 
wird. Durch weitere Entnahmen wäre der zur Aufrechter-
haltung der wasserbiologischen Vorgänge erforderliche 
Mindestabfluss nicht mehr zu gewährleisten. Die sofortige 
Vollziehbarkeit der Allgemeinverfügung liegt im besonde-
ren öffentlichen Interesse.

Zu Ziffer IV
Die Verfügung wird zunächst aufgrund der aktuellen Wet-
terprognosen bis zum 31.09.2025 beschränkt. Den Erfah-
rungen der letzten Jahre nach erholt sich der ökologische 
und chemische Zustand der Gewässer ab Mitte/Ende Sep-
tember durch die beendete Vegetationsperiode, einer ge-
ringeren Verdunstungsrate aufgrund niedriger Tempe-
raturen und erhöhter Niederschläge wieder, sodass die 
Gewässer im Geltungsbereich dann voraussichtlich wieder 
ausreichend Wasser führen werden.

Die Untere Wasserbehörde wird zudem fortlaufend prü-
fen, ob eine Aufhebung oder Änderung dieser Allgemein-
verfügung vor dem 30.09.2025 erfolgen kann.

3. Begriffsbestimmungen

„Oberirdisches Gewässer“ im Sinne dieser Verfügung ist 
das ständig oder zeitweilig in Betten fließende oder ste-
hende oder aus Quellen wild abfließende Wasser (§ 3 Nr. 
1 WHG).

Unter den wasserrechtlichen Gemeingebrauch im Sinne 
des § 25 S. 1 WHG fällt u.a. gemäß § 19 Abs. 1 S. 1 LWG NRW:

•	 das Benutzen von natürlichen oberirdischen Gewässern 
zum Baden, Viehtränken, Schwemmen, Schöpfen mit 
Handgefäßen, Eissport und Befahren mit kleinen Fahr-
zeugen ohne eigene Triebkraft,

•	 das Entnehmen mittels fahrbarer Behältnisse.

Der Eigentümer- und Anliegergebrauch ist gemäß § 26 
Abs. 1 S. 1 WHG die genehmigungsfreie Benutzung eines 
oberirdischen Gewässers durch den Eigentümer oder An-
lieger für den eigenen Bedarf, wenn dadurch andere nicht 
beeinträchtigt werden und keine nachteilige Veränderung 
der Wasserbeschaffenheit, keine wesentliche Verminde-
rung der Wasserführung sowie keine andere Beeinträchti-
gung des Wasserhaushalts zu erwarten sind.

4. Adressat der Verfügung

Diese Allgemeinverfügung richtet sich an
•	 jede Person, die beabsichtigt, Wasser aus einem oberir-

dischen Gewässer zu entnehmen (§ 25 S. 1 WHG),
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•	 Eigentümer eines oberirdischen Gewässers oder die 
durch ihn berechtigte Person (§ 26 Abs. 1 S. 1 WHG) 
sowie

•	 Eigentümer der an oberirdische Gewässer grenzenden 
Grundstücke und die zur Nutzung dieser Grundstücke 
Berechtigten (Anlieger; § 26 Abs. 2 WHG).

5. Bekanntgabe

Die Bekanntgabe dieser Allgemeinverfügung richtet sich 
nach § 41 Abs. 3, VwVfG NRW. Die Bekanntmachung er-
folgt gemäß § 17 Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRe-
gion Aachen vom 19.12.2024 durch die Bereitstellung auf 
der Internetseite der StädteRegion Aachen unter Amtliche 
Bekanntmachungen - Serviceportal StädteRegion Aachen 
(staedteregion-aachen.de)

6. Einsichtnahme, Bezugsquelle, Ansprechpartner

Die Originalausfertigung der Allgemeinverfügung kann 
während den üblichen Dienstzeiten beim Umweltamt der 
StädteRegion Aachen eingesehen werden. 

Im Übrigen können die Allgemeinverfügung sowie weite-
re Hinweise kostenlos unter folgenden Kontaktmöglichkei-
ten bezogen werden:

Postalisch
StädteRegion Aachen
A70 - Umweltamt
Zollernstraße 20
52070 Aachen

Persönlich
StädteRegion Aachen
A 70 - Umweltamt
Zollernstraße 20
52070 Aachen

Im Internet
www.staedteregion-aachen.de

7. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb ei-
nes Monats nach Bekanntgabe wie folgt Klage erhoben 
werden
•	 beim Verwaltungsgericht Aachen, Adalbertsteinweg 92 

im Justizzentrum, 52070 Aachen,
•	 schriftlich oder mündlich zur Niederschrift der Urkunds-

beamtin bzw. des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle.

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektroni-
schen Dokuments an die elektronische Poststelle des Ge-
richts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss 
für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein, mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur der verant-
wortenden Person versehen oder von der verantworten-
den Person signiert sein und auf einem sicheren Über-
mittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht 
werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeig-
neten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich 

nach näherer Maßgabe der Elektronischer-Rechtsverkehr-
Verordnung vom 24. November 2017 (BGBl. I S.3803) in der 
jeweils geltenden Fassung.

Wird die Klage durch eine Rechtsanwältin oder einen 
Rechtsanwalt, eine Behörde oder eine juristische Person 
öffentlichen Rechts erhoben, muss sie nach § 55d Satz 1 
VwGO als elektronisches Dokument übermittelt werden.

Falls die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtig-
ten versäumt werden sollte, so würde dessen Verschulden 
dem Kläger zugerechnet werden.

Hinweis: Weitere Informationen erhalten Sie auf der Inter-
netseite www.justiz.de.

Aachen, den 30.07.2025	 Der Städteregionsrat
	 Dr. Tim Grüttemeier

STÄDTEREGION A ACHEN
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV NRW 
S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 
4 BekanntmVO NRW vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) in 
der zurzeit gültigen Fassung sowie § 15 Hauptsatzung der 
StädteRegion Aachen vom 24.11.2009 in der zurzeit gülti-
gen Fassung wird nachstehendes Dokument durch diese 
öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 

I. Behörde, für die zugestellt wird: 
StädteRegion Aachen
Der Städteregionsrat 
A 36 – Straßenverkehrsamt
Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

ASPARUHOV ERKAN BISMARCKSTR. 180
52066 AACHEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Verfügung 36.1/2024/152/Or-
dungsverfügung/BR

30.07.2025

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Doku-
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ment als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 30.07.2025	 Der Städteregionsrat
	 i. A. Frau Breuer

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

AUGUSTYNIAK JAKUB 
LUDWIG

JÜLICHERSTR. 231
52249 ESCHWEILER

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Anhörung 36.1/2024/154/ADA/CS 30.07.2025

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Doku-
ment als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 30.07.2025	 Der Städteregionsrat
	 i. A. Frau Schürmann

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

BALLOUZ CAROLIN KIRCHGÄSSCHEN 6
52477 ALSDORF

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Anhörung 36.1/2024/156/SA/OF 31.07.2025

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Doku-
ment als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 31.07.2025	 Der Städteregionsrat
	 i. A. Frau Offergeld

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

COZMA DĂNUṬ PONTSTR.134
52062 AACHEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Anhörung 36.1/2024/146/SA/OF 29.07.2025

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Doku-
ment als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 29.07.2025	 Der Städteregionsrat
	 i. A. Frau Offergeld

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

HAJDAMOWICZ BORIS AACHENER STR. 56
52134 HERZOGENRATH

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Anhörung 36.1/2024/141/SA/I6 21.07.2025

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Doku-
ment als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 21.07.2025	 Der Städteregionsrat
	 i. A. Frau Immelen

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

HEUSER ANDREAS AHORNWEG 5
91607 GEBSATTEL
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III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Verfügung 36.1/2024/145/SA/CS 28.07.2025

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Doku-
ment als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 28.07.2025	 Der Städteregionsrat
	 i. A. Frau Schürmann

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

KLETTE
ÜBER DEN 
BISHER NICHT 
BEKANNTEN 
NACHLASSVER-
WALTER

SONJA VON-COELS-STR. 222
52080 AACHEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Verfügung 36.1/2024/143/SA/CS 23.07.2025

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Doku-
ment als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 23.07.2025	 Der Städteregionsrat
	 i. A. Frau Schürmann

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

LANGELLA SALVATORE FEDDERBACH 45
52156 MONSCHAU

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Verfügung 36.1/2024/155/Ord-
nungsverfügung/BR

31.07.2025

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Doku-
ment als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 31.07.2025	 Der Städteregionsrat
	 i. A. Frau Breuer

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

MIELUŢĂ GHEORGHE ALFONSSTRASSE 55
52070 AACHEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Anhörung 36.1/2024/151/SA (1)/I6 30.07.2025

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Doku-
ment als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 30.07.2025	 Der Städteregionsrat
	 i. A. Frau Immelen

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

OBYCZ KRYSTIAN 
PAWEL

KIRCHBRUCH 8
52156 MONSCHAU

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Anhörung 36.1/2024/147/SA/CS 29.07.2025
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IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Doku-
ment als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 29.07.2025	 Der Städteregionsrat
	 i. A. Frau Schürmann

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

OBYCZ KRYSTIAN 
PAWEL

KIRCHBRUCH 8
52156 MONSCHAU

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Anhörung 36.1/2024/148/SA/CS 29.07.2025

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Doku-
ment als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 29.07.2025	 Der Städteregionsrat
	 i. A. Frau Schürmann

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

OBYCZ KRYSTIAN 
PAWEL

KIRCHBRUCH 8
52156 MONSCHAU

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Anhörung 36.1/2024/149/SA/CS 29.07.2025

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 

und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Doku-
ment als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 29.07.2025	 Der Städteregionsrat
	 i. A. Frau Schürmann

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

OBYCZ KRYSTIAN 
PAWEL

KIRCHBRUCH 8
52156 MONSCHAU

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Anhörung 36.1/2024/150/SA/CS 29.07.2025

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Doku-
ment als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 29.07.2025	 Der Städteregionsrat
	 i. A. Frau Schürmann

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

OBYCZ KRYSTIAN 
PAWEL

KIRCHBRUCH 8
52156 MONSCHAU

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Anhörung 36.1/2024/153/VA/CS 30.07.2025

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
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einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Doku-
ment als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 30.07.2025	 Der Städteregionsrat
	 i. A. Frau Schürmann

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

REITZ PASCAL ST-ANNABERG-STRASSE 7
52078 AACHEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Verfügung 36.1/2024/144/SA (3)/I6 25.07.2025

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Doku-
ment als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 25.07.2025	 Der Städteregionsrat
	 i. A. Frau Immelen

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

SASSE CHRISTIAN WIRICHSBONGARDSTR. 
18, 52062 AACHEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Anhörung 36.1/2024/142/An-
schreiben/BR

22.07.2025

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Doku-
ment als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 22.07.2025	 Der Städteregionsrat
	 i. A. Frau Breuer

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

SPORINAPTI MAKSYM GRÜNER WEG 25
52146 WÜRSELEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Verfügung 36.1/2024/140/SA/I6 21.07.2025

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Doku-
ment als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 21.07.2025	 Der Städteregionsrat
	 i. A. Frau Immelen

STÄDTEREGION A ACHEN
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV NRW 
S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 
4 BekanntmVO NRW vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) in 
der zurzeit gültigen Fassung sowie § 15 Hauptsatzung der 
StädteRegion Aachen vom 24.11.2009 in der zurzeit gülti-
gen Fassung wird nachstehendes Dokument durch diese 
öffentliche Bekanntmachung zugestellt.

I. Behörde, für die zugestellt wird: 
StädteRegion Aachen
Der Städteregionsrat 
A 36 – Straßenverkehrsamt, Führerscheinstelle
Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen
II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

HUSSEIN AMMAR DAHMENGRABEN 19
52062 AACHEN,
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III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Ermahnung + 
Gebührenbescheid

36.2.3/dec 25.04.2025

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im A 36 der StädteRegion Aa-
chen, Führerscheinstelle, Zimmer 115, Carlo-Schmid-Straße 
4, 52146 Würselen und kann dort während der Öffnungs-
zeiten: Mo 07.30 – 15.00 Uhr, Di 07.30 – 12.30 Uhr, Mi 07.30 
– 12.30 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr, Do 07.30 – 15.00 Uhr, 
Fr 07.30 – 12.30 Uhr von dem Empfänger oder einem Be-
vollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang genommen 
werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Doku-
ment als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 25.07.2025	 Der Städteregionsrat
	 i. A. Frau Decker

STÄDTEREGION A ACHEN
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV NRW 
S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 
4 BekanntmVO NRW vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) in 
der zurzeit gültigen Fassung sowie § 15 Hauptsatzung der 
StädteRegion Aachen vom 24.11.2009 in der zurzeit gülti-
gen Fassung wird nachstehendes Dokument durch diese 
öffentliche Bekanntmachung zugestellt.

I. Behörde, für die zugestellt wird: 
StädteRegion Aachen
Der Städteregionsrat
A 39 – Amt für Verbraucherschutz, Tierschutz 
und Veterinärwesen
Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

FUCHS PAUL HENDRIK RILKESTR. 14
 52477 ALSDORF

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Ordnungsverfü-
gung

39.3-60.01-262/2025 ch 11.07.2025

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im A 39 der StädteRegion Aa-
chen, Verwaltung, Carlo-Schmid-Straße 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten: Mo – Do 08.00 
– 15.00 Uhr, Fr 08.00 – 12.00 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Doku-
ment als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 22.07.2025	 Der Städteregionsrat
	 i. A. Frau Marks 

STÄDTEREGION A ACHEN
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV NRW 
S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 
4 BekanntmVO NRW vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) in 
der zurzeit gültigen Fassung sowie § 15 Hauptsatzung der 
StädteRegion Aachen vom 24.11.2009 in der zurzeit gülti-
gen Fassung werden nachstehende Dokumente durch die-
se öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 

I. Behörde, für die zugestellt wird: 
StädteRegion Aachen
Der Städteregionsrat 
A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie
Zollernstr. 10, 52070 Aachen

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

ADISA    FEMI RASHEED  WALTER-SCHEIBLER-STR. 
36, 52156 MONSCHAU

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Inverzugsetzung 51.5/UVG/A 245-500 18.07.2025

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden kann
Die Dokumente befinden sich im Amt für Kinder, Jugend 
und Familie der StädteRegion Aachen, Zollernstraße 10, 
52070 Aachen, und können dort während der Öffnungs-
zeiten montags bis freitags von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr von 
dem Empfänger oder einem Bevollmächtigten eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Doku-
ment als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 18.07.2025 	 Der Städteregionsrat
	 i. A. Frau Frank

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

ADISA    FEMI RASHEED  WALTER-SCHEIBLER-STR. 
36, 52156 MONSCHAU

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Inverzugsetzung 51.5/UVG/A 246-500 18.07.2025
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Herausgeber: StädteRegion Aachen, Der Städteregionsrat, 52090 Aachen, Telefon 0241/5198-0. Verantwortlich für den Vertrieb Bekanntmachungen der  
StädteRegion Aachen: StädteRegion Aachen, Der Städteregionsrat, Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit. Layout und Satz: Druckerei der StädteRegion Aachen, 
Bachstraße 39, 52066 Aachen.

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden kann
Die Dokumente befinden sich im Amt für Kinder, Jugend 
und Familie der StädteRegion Aachen, Zollernstraße 10, 
52070 Aachen, und können dort während der Öffnungs-
zeiten montags bis freitags von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr von 
dem Empfänger oder einem Bevollmächtigten eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Doku-
ment als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 18.07.2025 	 Der Städteregionsrat
	 i. A. Frau Frank

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

ADISA    FEMI RASHEED  WALTER-SCHEIBLER-STR. 
36, 52156 MONSCHAU

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Inverzugsetzung 51.5/UVG/A 247-500 18.07.2025

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden kann
Die Dokumente befinden sich im Amt für Kinder, Jugend 
und Familie der StädteRegion Aachen, Zollernstraße 10, 
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